
Gemeindeverband für die Kulturförderung in der Region Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura 

Konstituierende Versammmlung vom 23. Juni 2015 

 

 

Traktandum 4: Wahl des Vorstands 

Art. 35 des Organisationsreglements (OgR) regelt die Zusammensetzung des Vorstands 
des Gemeindeverbands folgendermassen: „Der Vorstand setzt sich aus 9 Personen zu-
sammen. Soweit möglich sollen bei der Zusammensetzung die Teilregionen, die 
Standortgemeinden von Institutionen von regionaler Bedeutung sowie die Grösse der 
Gemeinden angemessen berücksichtigt werden.“ 

Die Vorstände s.b/b und CMJB haben sich darauf verständigt, die 9 Vorstandssitze wie 
folgt aufzuteilen: 

- 5 Sitze Teilregion Biel/Bienne-Seeland 
- 3 Sitze Teilregion Biel/Bienne-Berner Jura 
- 1 Sitz Stadt Biel 

Das Präsidium (Präsidentin, Vizepräsident) wird von den Teilregionen Biel-Bienne-
Seeland und Biel/Bienne-Berner Jura gestellt. 

Die Frist zur Meldung von Kandidaturen für den Vorstand endet am 10. Juni 2015. Die 
Liste der Kandidierenden wird an der Versammlung bekannt gegeben. 

 

Traktandum 5: Bestimmung der Organisation der Geschäftsstelle  

Art 47 des Organisationsreglements (OgR) regelt die Organisation der Geschäftsstelle 
folgendermassen: „Der Verband kann für die Geschäftsstelle eigenes Personal anstellen 
oder die Führung der Geschäftsstelle einer Verbandsgemeinde oder einer anderen öffent-
lich-rechtlichen oder privatrechtlichen Organisation übertragen.“  

Gemäss Art. 30 OgR beschliesst die Delegiertenversammlung über die Organisation der 
Geschäftsstelle. 

Der Gemeindeverband hat die Aufgaben im Sinne des Kulturförderungsgesetzes zu erfül-
len und für die Gemeinden die Leistungsverträge mit den Kulturinstitutionen von regiona-
ler Bedeutung abzuschliessen. Gestützt auf die Erfahrungen mit der Regionalen Kultur-
konferenz Biel wird mit einem Aufwand für die Geschäftsführung von durchschnittlich  
10-20 Stellenprozent gerechnet. 

Die Anstellung von eigenem Personal für ein solch geringes Pensum ist unzweckmässig. 
Die Vorstände s.b/b und CMJB schlagen vor, die Geschäftsstellen s.b/b und CMJB mit der 
Geschäftsführung des Gemeindeverbands zu beauftragen. Die Geschäftsstellen haben 
bereits die Vertragsperiode 2016-2019 vorbereitet, sind mit der Thematik vertraut und 
können eine professionelle und effiziente Geschäftsführung sicherstellen. 

 


